
 

  

Verordnung über vorläufige Regelungen zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts 

(Änderung vom 26. August 2008) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I. 

Die Verordnung über vorläufige Regelungen zur Erteilung des Gemeindebürger-
rechts vom 26. August 20031 wird wie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 2 

Wird aufgehoben. 

§ 2 Abs. 2 (neu) 

2 Der Gemeinderat kann für die Prüfung der formellen und materiellen Voraus-
setzungen, insbesondere für die Anhörung, eine Einbürgerungskommission be-
stellen, die von einem Mitglied des Gemeinderates präsidiert wird. 

§ 3 Abs. 1 

1 Die Gemeindeversammlung entscheidet in offener Abstimmung über die Ertei-
lung des Gemeindebürgerrechts, sofern sie nicht geheime Abstimmung be-
schlossen hat. 

II. 

1 Dieser Beschluss tritt mit der Publikation im Amtsblatt in Kraft. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen. 
 
 Im Namen des Regierungsrates: 
 Der Landammann: Dr. Georg Hess 
 Der Staatsschreiber: Peter Gander 
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